
Zwischen der

FREIEN HANSESTADT BREMEN,

vertreten durch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration

und der

Conpart e. V., Osterholzer Heerstr' 194128325 Bremen

wird folgende

Vereinbarung nach $ 125 f.bs. 1 SGB IX

geschlossen:

1. Gegenstand

1.1 Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Finanzierung des

Eingliedeningshilfeangebotes für das Wohnpflegeheim ,,Pfrälzet Weg", Osterholzer

Heästr. 196 28325 dr"**r, mit 25 PLätzen in der vollstationären Dauerpflege.

Grundsätzlich handelt es sich beim dem Wohnpflegeheirn um eine vollstationäre

Pflegeeinrichtung nach dem SGB XI. Aufgrund {er besonderen Bedarfe der

L;i;;;"gJ.r.rntgt"n mit geistiger Beeinträchtigung erbringt die Einriclrtung_rusätzliche

ningHeäerungshife gt-äß-E ZO SCg IX und 5 i der Verordnung zu $ 60 SGB XII in der

am 3l .12.20 I 9 geltenden Fassung.

1.2 Diese Vereinbarung bestimmt Näheies nr Art,Inhalt und Umfang der Leistung, ihrer

Vergütung und ihrer 
-ftUntng. Im Übrigen finde1 die- Regelungen des Bremischen

Landesrahmenvertrages nach 5 tf t eUt. t SCg IX (BremLRV SGB IX) vom 09'08'2019

in Verbindung mit seinen Anlagen in der aktuellen Fasstmg Anwendung'

2. Leistung

2.1Ergämend zu den Pflegeleistungen werden Leistungen der sozialen Betreuung zur

Teilnahme am Leben in där Gemeinschaft erbracht. Inhalt, Umfang und Qualität der

Leistungen sind so ztt gestalten, dass eine bedarfsgerechte Hilft im Einzelfall

gew?ihrieistet ist. Die Leistungen müssen ausreichend und zweckmäßig sein und dtirfen

das Maß des Notwendigen nicht tiberschreiten. Eine Leistungsbeschreibung ist als Anlage

l beigefügt.

2.2 Dieser Vereinbarung liegt eine Kapazität von 25 Plätzen zugrunde' Diese sind

vorrangig für bremische Leistungsberechtigte vorzuhalten.

2.3 DerEinrichtungsträger verpflichtet sich im Rahmen des vereinbarten vollstationären

Leistungsangebotes Hilfeempf?inger aufzunehmen und zu betreuen'
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Es wird eine Fachlaaftquote in Höhe von ergütet, die vom L,eistungserbringer
im Rahmen der Leistungserbringung einzuhalten ist.

2.5 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, nur Personal einzusetzen, das entsprechend
Ziffer 5.1 der Leistungsbeschreibung persönlich geeignet ist.

2.6 Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die Bestimmungen des
Mindestlohngesetzes für das Land Bremen (Landesmindestlohngesetz) in seiner jeweils
gültigen Fassung zu beachten und seine Arbeitnehmeriffien und Arbeitnehmer nicht
unterhalb des Landesmindestlohns zu vergüten.

2.7 Zur Vergütung der Mitarbeitenden werden der TV-L sowie der TV-L S für alle
Beschäftigten nach dem gültigen Tarifrertrag und entsprechender Entgelttabelle
vollumpfünglich angewendet.

2.8 Die durchschnittlichen Arbeitgeberbruttojahreskosten betragen für den Zeitraum
0L06,2026 bis 28.02.2027 tu die Fachkräfte  und für Nicht-Fachlaäfte €

, für den Zeiftaum 01.03.2027 bis 3l .12.2027 für die Fachkräfte
und für Nicht-Fachkräfte und für den Zeitraum ab 01.01.2028 für die
Fachkräfte  und für Nicht-Fachkräfte

Die Definition von Fachkräften und Nicht-Fachkräften ergeben sich aus der Vorlage der
Verffagskommission vorn 25.10.2024 unter TOP 7. Demnach haben Fachkräfte eine
dreijährige Ausbildung oder ein Studium gemäß der Leistungsbeschreibung
abgeschlossen. Alle Mitarbeitenden mit anderen Qualifikationen werden
vertragsrechtlich den NichrFachkräften zugeordnet.

Die Berechnungsgrundlagen ergeben sich aus den Kalkulationsunterlagen (Anlage 2).
Die Arbeitgeberbruttojahreskosten werden vom Leistungserbringer prospektiv, unter
Bezugnahme auf das bereits vorhandene Personal, sowie unter Berücksichtigung
notwendiger Neueinstellungen und voraussichtlicher Personalabgänge, berechnet.
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2.9 Ist eine Begleitung im Krankenhaus im Einzelfill erforderlich, kann diese gemäß

der Rahmenteiitungsüeschreibung ,,Begleitung im Krankenhaus für erwachsenen

Leistungsberechtigte" (Anlage 3) erfolgen.

3. Vergütung

3.1 Fiir das die pflege nach SGB XI ergänzende Eingliederungshilfean8ebot beträgt das

Entgelt pro BelegtaiunO Person für den Zeitaumvom 01.06.2026bis 28-02.2027:

c 127,35,

ab dem 01.03.2027 bisS1.-12.2027

€ 129'07 und

ab dem 01.01.2028 € 130,36.

Diese Kosten werden vom Kostenträger nur für Personen übemommen, die

a) einen Anspruch auf stationäre Pflege nach den Leistungsvorschriften des SGB XI

und

b) aufgrund ihrer persönlichen Unterstützungsbedarfe einen Anspruch auf Hilfen gemäß
' 

$ 1i3 (2) Nr. 2i.v.mit $ 78 (2) Nr. 1 und 2 SGB IX haben'

Die Vergütung der Eingliederungshilfe ist bei vorübergehender Abwesenheit der

Bewohnerin/ des Bewohnärs von -iht ult drei Tagen um l0 vom Hundertntreduzieren'

Die Abwesenheitsvergütung kann ohne weiteres, jedoch längstens für dr_eißig Tage

beansprucht werden. Oartiber hinaus gelten die Bedingungen des Bremischen

Landesrahmenvertrages nach $ 19 Abs. 6 SGB IX (BremLRV SGB IX).

Die so verminderte vergütung bei vorübergehender Äbwesenheit beträgt täglich pro

Person für den Zeitt aum 01.06.2026 bis 28.A2.2027 :

€,114162,

ab dem 01.03.2027 bis31.I2.2027
€ 116,16 und

ab dem 01.01.2028 e117,32.

Die beigefügten Anlagen - Leistungsbeschreibungen und Berechnungsblätter - werden

Bestandteil dieser Vereinbarung.

Im Einzelfall erforderliche Begleitung im Krankenhaus nach Ziffer 2'9 kawr bei einer

Kompensation im Regelsetting pro kompensierter Leistungsstunde (60 Minuten)

unterschieden nach Koäpensatiän-durch eine Nichtfachkraft oder Kompensation durch

eine Fachkraft pro Stunde entsprechend der
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Anlage 9 zum Landesrahmenvertrag SGB IX Landeseinheitliche
Vergütungssätze in def jeweils gültigen Fassung yergütet werden.

Eine Abrephnung der. genannten Vergütung ist nur zulässig, wenn eine entsprechende
Zusicherung der Ubernahme der Vergütung des zuständigen Trägers der
Eingliederungshilfe im Einzelfall vorliegt.

4. Vereinbarungszeitraum

4.1 Diese Vereinbarung gilt für die Zeit ab dem 01.06.2026 und wird mit einer

Mindestlaufzeit von 20 Monaten (bis zum 3l:01.2028) auf unbestimmte Zeit geschlossen.

4.2 Zw vollständigen oder teilweisen Änderung oder Auftrebung der Vereinbarung

bedarf es einer schriftlichen Ktindigung unter Einhaltung der unter Ziffer 4.1 genannten

Mindestlaufzeit. Die Vergütungsvereinbarung karur mit einer Frist von mindestens 6

Wochen, die übrigen Bestandteile der Vereinbarung können mit einer Frist von

mindestens 3 Monaten gekündigt werden.

4.3 Für den Fall, dass teistungs- und Vergütungsfaktoren bzw. -strukturen durch

gesetzliche oder landesrahmenvertragliche Neuerungen wesentlich verändert werden,

kann diese Vereinbarung von jeder Verffagspartei ohne Einhaltung einer Frist zum

Zwecke der Anpassung durch Neuverhandlung gekündigt werden. Bis zum Abschluss

einer Neuverhandlung gelten die bisherigen Regelungen weiter.

5. Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Qualität der Leistungen

5.1 Es gelten die Regelungen des $ 128 SGB IX in Verbindung mit $ 5 des

Ausführungsgesetzes z;rtr Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in der Freien

Hansestadt Bremen sowie die Regelungen des BremLRV SGB IX zu Wirtschaftlichkeits-

und Qualitätsprüfungen.

5.2 lm Rahmen der Qualitätsberichtserstattung übermittelt der Leistungserbringer das

Berichtsraster Qualitätspnifung bis zum 3l.Mwz des jeweils folgenden Kalenderjahres

an die Senatorin für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration (siehe hierzu BremLRV

SGB IX in seiner aktuellen Fassung). Die Berichterstattung erfolgt jeweils für das

vorgangene Kalenderjahr.
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5.3 Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein gesondertes Berichtsraster

(Qualitätsbericht) nxr_ 3l.0l. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an die senatorin

für Arbeit, Soziales, Jugend und Integration zu übermitteln.

6. Sonstiges

6.1 Bei Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages verlieren die übrigen

Bestimmungen ihre wirksamkeit nicht. Eine unwirksame Regelung ist von den

Vertragsparteien durch eine wirksame zu ersetzen, die der unwirksamen in ihrer

Auswirkung möglichst nahe kommt. Im Übrigen eettgl die Vorschriften der $$ 53 ff. des

ZelntenBuch Sozialgesetzbuch (SGB X) über den öffentlich-rechtlichen Vertrag.

6.2 Dieser Vertrag unterliegt dem Bremer Informationsfreiheitsgesetz (BremIFG). Bei

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen wird er nach Maßgabe der Vorschriften

des BremIFG im elektronischen Informationsregister veröffentlicht. Unabhängig von

einer möglichen Veröffentlichung kann der Vertrag Gegenstand von Auskunftsanträgen

nach dem BremIFG sein.

Bremen, den13.05.2026

Die Sbnatorin für Arbeit, Soziales'

Jugend und hirtegiation Einrichtungsträger

lm Auftrag

Anlaoen:

Anlage 1: LeistungsbeSchreibung

Anlage 2: Kalkulationsunterlagen

Anlage 3: Rahmenleistungsbeschreibung: Begleitung im Krankenhaus für enryachsene

Menschen



Senatorin füt Soziales, Jugcnd, Intcgration uncl Sport

30-3, ljrau Gaby T'homes 25.09.2A20

Leistu n gs besch rei bu n g

für die ergänzende Eingliederungs'
hilfe der Menschen mit geistiger Be'
einträchtigung im Wohnpflegeheim
des Leistungserbringers Conpart e. V.

Pflegeeinrichtung nach dem SGB Xl.
n"ttirrtJ 0"l' neäonCeten Bedarfe der Leistungsberechligen mit.geistiger Beein-

iäritigrng erbringt die Einrichtung zusä?liche Eingliederungshilfe gemäß 
-

ö?6 SöB X unO $ e der Verordnung zu g 60 ScB Xll in der am 31.12.2419

geltenden Fassung.

Das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz und das Bremische wohn- und Be-

treuungsgesetz finden Anwendung.

im um eine vollstationäreWohnpflegeheGrundsätzlich handelt es s ich bei dem1 Kurzbeschrei
Begriff/ Rechts-
grundlage

gestalteten Wohnumfeld unterstützt werden.

Einglieder:ungshilfe in dem wohnpflegeheim für Menschen mit geistiger Beein-

trächtigung können volljährige Menschen erhalten,
. - deren selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in

der Gesellschaft eingeschränkt sind

r die ohne.persönliche Betreuung, unterstützung und Förderung nicht

selbständig leben können.

Der Personenkreis umfasst erwachsene Menschen mit geistiger Beeinträchti-

gung, die neben den erheblichen pflegerischen Bedarfen zusätzliche Bedarfe

an Eingliederungshilfe haben'

m möglichst normalnträchtigung sollen in eineDie Menschen mit ge istiger Beei

y"T:tf""t :ffi SrHS:.1: ü"11"" i nträc h tisu n se n u n d d e ren Fo I sen zu ü be r-

winden bzvt. zu mildern
. den Menschen nach seinen Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in die

Gesellschaft zu befähigen und zu assistieren

liederungshilfe in diesemim Rahmen der EingDie Unterstützungs maßnah

der Lebens- und Betreuu zu erreichen. eine
n4 Leistu

gen abgedeckt.
lnvestitionskosten werden über eine Vereinbarung gem ' $ 76 a Abs' 3 sGB Xll

refinanziert,

Rei NFVUfür ersorgun g/Hauswirtschaft,Verpflegunter:kunft, ng'Die Leistungen
stu n-die XISGB Lerdenwe berufür diesow€ PflegengWäschereinigung,gu

4.1 Unterkunft und
Verpflegung so-
wie Investitions-
fosten

4.2 Art,lnhalt und
Umfang der
Leistungen
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Senatorin fiir Soziales, Jugend, Inte6yation uncl Spr:rt
3{}-J. }irar,r Calr 'lhorncs 25.09.2020
4.3 Direkte perso-

nenbezogene
Leistungen

Zu den direkten personenbezogenen Leistungen gehören Förder- und Unter-
stützungshilfen, die über die Leistungen des SGB Xl hinausgehen, bei der

. Gestaltung sozialer Beziehungen (Familie, Freundschaften)

. Teilnahme am kulturellen und gesellschaftlichen Leben

. Kommunikation und Orientierung

. emotionalen und psychischen Entwicklung (Verarbeitung der Lebenssitua-
tion)

. Biographiearbeit

Die Menschen werden bei Arztbesuchen, Therapien, Frisörbesuche, individuel-
len Einkäufen usw. begleitet.

4.4 lndirekte perso-
nenbezogene
Leistungen

Zu den indirekten Leistungen gehören die Förderung und Pflege von Kontakten
zu Angehörigen sowie Personen des unmittelbaren Wohnumfeldes, die Zusam-
menarbeit mit gesetzlichen Betreuern, mit niedergelassenen Arzten, Kliniken
und psychiatrischen Behandlungszentren sowie anderen externen Fachkräften
und Kooperationspartnern, mit Amtern und Behörden.

4.5 Sonstige Leistun-
gen

Zu den sonstigen Leistungen gehören insbesondere
. Organisation und Leitung des Dienstes, Fall-, Teambesprechungen, Ar-

beitskreise etc.
. Verwältung und Öffentlichkeitsarbeit
. Fortbildung und Supervision
. Qualitätssichernde Maßnahmen/Dokumentation

4.6 Leistungs-aus-
schluss

Leistungen, für die andere Leistungsträger vorrangig zuständig sind, gehören
nicht zu den Eingliederungshilfeleistungen in diesem Wohnpflegeheim.

5 Personal
5.1 Allgemeine Anfor-

derungen an die
personelle Aus-
stattung

Die Personalausstattung richtet sich nach den qua
lichen Betreuungsleistungen in der Einrichtung und wird als Pauschale pro Platz
gewährt.

Der Leistungserbringer hat sicherzustellen, dass im Rahmen von Tätigkeiten mit
Kontakt zu Leistungsberechtigten nur Personen beschäftigt oder vermittelt wer-
den, die nicht wegen einer der in $ 75 (2) SGB Xll genannten Straftaten rechts-
kräftig verurteilt worden sind. Zu diesem Zweck hat er sich bei der Einstellung,
aus besonderem Anlass und in regelmäßigen Abständen (spätestens alle 5
Jahre) ein erweitertes Führungszeugnis nach $ 30a Absatz 1 des Bundeszent-
ralregisters vorlegen zu lassen, welches nicht älter als drei Monate ist. Unbe-
schadet dessen hat der Leistungserbringer unverzüglich geeignete Maßnahmen
zu ergreifen, wenn ihm bekannt wird, dass gegen eine solche Person wegen
des Verdachts, eine solche Straftat begangen zu haben, Ermittlungen zur Slraf-
verfolgung eingeleitet worden sind. Diese Regelungen betrgffen auch Ehren-
amtliche und Praktikanten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit die Möglichkeit des
Aufbaus von Abhängigkeits-, Macht- und Vertrauensverhältnissen haben.
Mit der Erfüllung der o.g. Anforderungen sind die Arbeitgeberpflichten in dieser
Hinsicht ausreichend erfüllt.
Die fristgerechte Vorlage der enrveiterten Führungszeugnisse ist in den Quali-
tätsberichten zu bestätigen.

Der Leistungserbringer haben darüber hinaus ein Konzept zum Schutz der Leis-
tungsberechtigten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und des Missbrauchs
zu entwickeln und umzusetzen.

und qualitativ erforder-

Seite 2 von 3



Senatorin für Soziales, Jugend, Integtation uncl Sport

30- Frau (ialr 'fhomcs 25.A9.2420
eischwerdenilfeiederuLeistun der pädagogErbrin de ngshEinglZur gengung

nicheerforderlmnalPersozl eingesetztesowi elgru ppenerfahrenesFachkräfte
Umfang,

5.2 Betreuungsperso-
nal

Der Nachtdienst ist Über die SGB Xl Leistung abgedeckt.5.3 Nachtdienst

aohnWsowoh mSA werden pflegeheimndu Aktivierung ngeboteBetreuungs-
ne-struktuerntnist derrt An eW tagesdutb Regelauauch ßerha rktagenrchgefüh

mesWdes ohn vorgesehenndre es außerhalb pflegeheiAngebot

umfasst
erung.

hesd ilfeangebotesationtn ngshtfac che tuLeiDie ng/Koord
ndKoord Qualitätssichunationdieich- Leitungdie fachl pädagogische

5.5 Fachliche
ordination

Der Träger stellt die
richtung aus SGB Xl

Reinigung, Bewirtsch
Leistungen sicher.

higkeit der Ein-aftung sowie Betrie5.6 Hau rt-
schaft/Reinlgung /
Haustechnik

SGB Xl sicher

der Einrichtung überund VerwaltungDer Träger stellt die betriebliche Leitung

und allgemeine
Verwaltung

s.8 hrung

über das SGB Xl abgedeckt.

Der Einsatz von Sachmitteln für die Eingliederungshilfemaßnahmen ist im ange-

messenen Umfang sicherzustellen.

iche. Büros usw werdenSämtliche Ausstattungen der Zimmer,Räumliche und
sächliche Ausstat-
tung (Betriebsnot-
wendige Anlagen)

- Einhalten aller Verträge und gesetzlicher Auflagen
- Vorliegen eines Wohn- und Betreuungsvertrages,
- BetreJung auf der Basis eines schriftlichen Einrichtungskonzeptes

- LgeimaßIge Fallbesprechungen, bedarfsgerechte Team- und Fallsupervi-

sion u. bedarfsgerechter Fort- und Weiterbildung

Prozessqualität
- Entwiiklung, Umsetzung, Überprüfung, Fortschreibung, Dokumentation und

Koord ination des i ndividuellen Eingliederu ngshilfebedarfes
- flexible und bedarfsgerechte Dienstplangestaltung

Ergebnisqualität
- Grad der Zufriedenheit der Betroffenen
- regelmäßigeÜberprüfungundReflexion
- reielmäßiöe überprüfung der fachlichen Angemessenheit und Umsetzung

der Maßnahmen

kturquali

iederungshilfe werden vergütet über eine PauschaleDie Leistungen der Eingl
gemäß S 125 SGB lX

I Vergütung
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Stand 03.04.2023

Rahmenleistu ngsbeschrei bung
Begleitung im Krankenhaus für enrachsene Leistungsberechtigte

Leistungsmerkmale Beschreibung

1 Leistungsbezeichnung Begleitung im Krankenhaus ist eine Leistung der Ein-
gliederungshilfe für erwachsene Menschen, die eine
wesentliche Behinderung haben oder von einer we-
sentlichen Behinderung bedroht sind und die im Rah-
men einer stationären Krankenhausbehandlung durch
vertraute Bezugspersonen begleitet und/oder befähigt
werden.

2. Rechtsgrundlage Leistung zur Sozialen Teilhabe gem. SS 1 13 Abs. 6,

90 Abs. 1 und Abs. 5 SGB lX

3. Kurze Beschreibung der
Leistung

Leistungen zur sozialen Teilhabe als individuelle Un-
terstützung während eines Krankenhausaufenthaltes

4. Personenkreis Enruachsene Menschen, die zum Personenkreis nach

S 99 SGB lX gehören und die bereits Leistungen der
Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB lX beziehen.

5. Zielsetzung Ziel der Begleitung im Krankenhaus ist die Sicherstel-
lung der Durchführung der stationären Krankenhaus-
behandlung durch die Begleitung und Befähigung der
leistungsberechtigten Person durch vertraute Perso-
nen der Leistungserbringer der Eingliederungshilfe,
die dem Leistungsberechtigten gegenüber im Alltag
bereits Leistungen der Eingliederungshilfe erbringen.

6. Leistung

6.1. Art der Leistung
Die Leistung Begleitung im Krankenhaus ist die Be-
gleitung und Befähigung des Leistungsberechtigten
durch eine vertraute Bezugsperson, die der leistungs-
berechtigten Person gegenüber im Alltag bereits Leis-
tungen der Eingliederungshilfe erbringt.

Begleitung im Krankenhaus beinhaltet Leistungen zur
Verständigung und/oder Unterstützung im Umgang
mit Belastungssituationen.

Es handelt sich um eine nicht medizinische Neben.
leistung zur stationären Krankenhausbehandlung.

6.2 Voraussetzung der Leis-
tung Voraussetzungen der Leistung sind:

1. das Vorliegen der Erforderlichkeit der Beglei-
tung aufgrund behinderungsbedingter beson-
derer Bedürfnisse
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Die Erforderlichkeit ist beispielsweise/ insbesondere
in folgenden Fallkonstellationen anzunehmen:

. weil ohne Begleitperson die Krankenhausbe-
handlung nicht durchführbar ist

. weil ohne Begleitperson die Behandlungsziele
nicht, oder nicht im erforderlichen Ausmaß er-
reicht werden können,,oder deren Erreichung
erheblich gefährdet wäre

o weil die Begleitperson in das therapeutische
Konzept im Krankenhaus und ggfs. für die Zeit
nach der Entlassung aus dem Krankenhaus
eingebunden werden muss

2. ein besonderes Vertrauensverhältnis des
Leistungsberechtigten zur Bezugsperson

Die Prüfung der Voraussetzungen sollen im Einzelfall
im Rahmen des Gesamt- bzw. Teilhabeverfahrens
nach $$ 1 17 SGB lX ff erfolgen.

6.3 Abgrenzung / Berücksich-
tigu ng anderer Leistungen Die Leistung ist gegenüber Leistungen anderer Reha-

Träger, anderer Sozialleistungsträger und Leistungen
der sozialen Pf legeversicheru ng a bzug renzen.

$ 91 Abs. 1 und 2 SGB lX gilt gem. S 113 Abs. 6 S. 4
SGB lX nicht gegenüber Kostenträgern von Leistun-
gen zur Krankenbehandlung, da das Krankenhaus-
personal oder sonstige fremde Fachkräfte das für die
i nd ivid uel le U nterstützu ng notwend ige Vertrauensver-
hältnis nicht mitbringen.

Von dieser Ausnahme nach $ 't 13 Abs. 6 S. 4 SGB lX
unberührt bleiben die Leistungen der Träger der Un-
fallversicherung und die folgenden Pflichten der für
die Krankenbehandlung zuständigen Kostenträger:

. im Rahmen des Versorgungsauftrages den
besonderen Belangen von Menschen mit Be-
hinderungen Rechnung zu tragen

o zut Kostenübernahme für Gebärdensprach-
dolmetscher und anderen Kommunikationshil-
fen nach $ 17 Abs. 2 SGB I

. zu Kommunikation in verständlicher", einfa-
cher, ggfs. leichter Sprache nach $ 17 Abs.2a
SGB I

Pflegerische Tätigkeiten, auch aufwendigere pflegeri-
sche Unterstützungsleistungen, sind keine Leistung
der Begleitung im Krankenhaus, soweit sie die Ver-
pflichtung des Krankenhauses betreffen, Pflegeleis-
tunqen zu erbrinqen, und die leistunqsberechtiqte

Beschlossen in der Vertragskommissionssitzung am 28.04.2023
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Person die pflegerischen Tätigkeiten des Kran

hauspersonals zulässt.
ken-

6.4. Umfang der Leistung Die Ermittlung des grundsätzlichen Bedarfs der Leis-
tung erfolgt nach den Vorgaben der SS 1 17 ff SGB lX
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Ein-
zelfalles und der Wünsche der leistungsberechtigten
Person im Sinne von $ 104 SGB lX.

Der Umfang der Leistung wird in Abstimmung der
Leistungserbringer mit dem Kostenträger im Einver-
nehmen mit der/dem Leistungsberechtigten festge-
legt.

6.5. Leistungsort Die Begleitung im Krankenhaus wird ausschließlich
im Krankenhaus / auf dem Krankenhausgelände er-
bracht.

6.6 Leistungszeiten Die Begleitung im Krankenhaus kann täglich an allen
Wochentagen, einschließlich der Wochenenden und

der Feiertage entsprechend der individuellen Abspra-
che mit der leistungsberechtigten Person in Anspruch
genommen werden.

7 Personel le Ausstattu ng

7.1. Al I gemeine Anforderu ngen
an die personelle Ausstat-
tung

Die Personalausstattung richtet sich nach den quanti-

tativ und qualitativ erforderlichen Unterstützungsleis-
tungen.

Die Anforderungen an das Personal gelten analog zu

den sonstigen Leistungen der Eingliederungshilfe.

7.2. Ei nzusetzendes Personal Zur Erbringung der Begleitung im Krankenhaus wer-
den vertraute Bezugspersonen eingesetzt, die bereits
gegenüber dem Leistungsberechtigten Leistungen im

Alltag erbringen. Sie sind Kommunikationsvermittler
bei Diagnostik, Patientenaufklärung, Behandlung,
Therapie und Pflege.

Vertraute Bezugspersonen sollen die Krankenhaussi-
tuation stabilisieren und dem Leistungsberechtigten
gegenüber ein.gicherheitsgefühl vermitteln, z' B. bei

ausgeprägten Angste n ode r stark he ra usforderndes
Verhalten. Durch sie wird die medizinische Behand-
lung wie diagnostische, therapeutische oder pflegeri-

sche Maßnahmen möglich.

7.3. Fachliche Leitung und Ko'
ordination

sondert ve ütet.

Die fachliche Leitung/Koordination erfolgt aus einer
vorhandenen Leistung der Eingliederungshilfe heraus
und wird für die Begleitung im Krankenhaus nicht ge-

Beschlossen i n der Vertragskom m issionss itzu ng am 28 -04'2023



Seite 4

7.4. Geschäftsführung und all-
gemeine Verwaltung

Zu gewährleisten ist eine ordnungsgemäße und an

den Gru nds ätzen der Leistu ngsfä h igkeit, Wirtschaft-
lichkeit und Sparsam keit ausgerichtete Geschäftsfü h-

rung und Verwaltung.

Die Geschäftsfü h ru ng u nd Verwaltungstätigkeiten
werden über die Stundensätze abgebildet.

8. Qualitätsnachweis Die Begleitung im Krankenhaus ist über ein geson-

dertes Berichtsraster (Qualitätsbericht) bis zum

31.01. des jeweiligen folgenden Kalenderjahres an

die Senatorin für Soziales, Jugend, lntegration und

Sport zu übermitteln.

9 Vergütung der Leistung Die Leistung Begleitung im Krankenhaus wird über

Stundensätze für Fachkräfte und Nichtfachkräfte ver-
gütet.

Die Anzahl der zu vergütenden Stunden hängen von

den kompensierten Stunden in der vorhandenen Leis-

tung der Eingliederungshilfe ab.

Die Stundensätze enthalten alle direkten, indirekten

und sonstigen Leistungszeiten sowie die üblichen
Ausfallzeiten durch Urlaub, Krankheit, Fortbildung
etc.

10 Gültigkeit Die Rahmenleistungsbeschreibung tritt am

01.05.2023 in Kraft.
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